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Vorlagen-Nr.: BV/0282/2011-2016
Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 16.11.12
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften Ansprechpartner/in: Herr Jones

Beratungsfolge:
Gremium: Datum: Status:

Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften 26.11.2012 Ö

Verwaltungsausschuss 04.12.2012 N

Rat der Stadt Jever 13.12.2012 Ö

Unterschriften:
 
 
Sachbearbeiter/in

 
 
Fachdienstleiter

 
 
Mitzeichner/in

 
 
Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:
Flurneuordnungsverfahren; Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung

Sachverhalt:

Anlässlich des Flurneuordnungsverfahrens B210/Schortens wurden der Stadt Jever im Jahre 
2011 Grundstücksflächen zur Übernahme in das Eigentum angeboten. Die Stadt Jever hat 
dieses Angebot angenommen und sich vertraglich verpflichtet eine Mehrabfindung im Jahre 
2012 zu entrichten. Die im Haushaltsjahr 2012 fällige Rate beträgt 11.622,40 €.

Im  gleichen  Flurneuordnungsverfahren  erfolgte  eine  zweite  Zuweisung  mit  einer 
Zahlungsverpflichtung seitens der Stadt in drei Raten zu je 16.000,00 € in den Jahren 2011 
bis 2013.

Anlässlich der Haushaltsplanung wurden versehentlich lediglich die Zahlungsverpflichtungen 
aus der zweiten Flächenzuweisung im Haushalt veranschlagt, so dass es für die Auszahlung 
der ersten Flächenzuweisung der Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung bedarf.

Die Stadt Jever hat die Grundstücksflächen bereits erhalten und ist vertraglich verpflichtet  
die Mehrabfindung hierfür zu vergüten.
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Die Deckung ist gewährleistet durch  Mehreinzahlungen aus der Zuschussgewährung für die 
Anton-Reling-Straße  in  Höhe  von  9.600,00  €  und  Mehreinzahlungen  bei  den 
Straßenausbaubeiträgen für den Ostfriesenweg von 2.022,40 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Veranschlagung im Haushalt: ( ) ja (x) nein

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 11.622,40 € beim In-
vestitionselement  I1.411014.510.001,  Sachkonto  782100,  Flurneu-
ordnungsverfahren B210,  wird überplanmäßig  genehmigt.  Die De-
ckung  erfolgt  durch  Mehreinzahlungen  aus  der  Zuschussgewäh-
rung für die Anton-Reling-Straße und Ausbaubeiträgen für den Ost-
friesenweg
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